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GEBÜHREN nach geltender Gebührensatzung - 1. Januar 2021 
 
 
Urnengrabstätten 
 

 Gebühren bei Erwerb Nutzungsrecht an einer Urnenwahlgrabstätte 
(Ruhefrist 20 Jahre) 

 

490,00 €  1-stelliges Urnenwahlgrab (für bis zu 4 Urnen) 
142,50 €  Gruft graben und schließen (Urne) 

30,00 €  Wiederherrichten nach Beisetzung einer Urne 
360,00 €  Friedhofsunterhaltungsgebühr (1-stellig) 

13,00 €  Grabbrief mit Friedhofssatzung (wird per Post zugesandt) 

gesamt:  1.035,50 € 
 
 

 Gebühren bei Erwerb Nutzungsrecht an einer Urnenwahlgrabstätte mit 
Anlage & Pflege (Ruhefrist 20 Jahre - Einzelgrabmal) 

 

853,00 €  1-stelliges Urnenwahlgrab (für bis zu vier Urnen) 
2.640,00 €  Grabpflege A&P (Stiftung für 20 Jahre) 

142,50 €  Gruft graben und schließen (Urne) 
30,00 €  Wiederherrichten nach Beisetzung einer Urne 

360,00 €  Friedhofsunterhaltungsgebühr (1-stellig) 
13,00 €  Grabbrief mit Friedhofssatzung  

gesamt:  4.038,50 € 
 
 Es gibt Grabstätten für stehende und liegende Grabmale. Die Fest-

legung auf das Grabmal erfolgt beim Aussuchen der Grabstätte. 
                Anlage & Pflege (A&P) 

 Die Grabpflege A&P wird mit dem Gebührenbescheid zur Beisetzung erhoben und in einer 
Stiftung vertraglich über die Friedhofsverwaltung gebunden. - Die Pflege der Grabstätte um-
fasst sämtliche gärtnerischen Arbeiten inkl. des Gießdienstes, eine Frühjahrs-, Sommer- und 
Herbstbepflanzung sowie passenden Winterschmuck. 

 
 

 Gebühren bei Erwerb Nutzungsrecht an einer Urnenwahlgrabstätte in  
Staudenlage (Ruhefrist 20 Jahre - Gemeinschaftsgrabmal) 

 

692,50 €  1-stelliges Urnenwahlgrab (für bis zu 2 Urnen) 
1.100,00 €  Grabpflege SL (Stiftung für 20 Jahre) 

142,50 €  Gruft graben und schließen (Urne) 
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30,00 €  Wiederherrichten nach Beisetzung einer Urne 
360,00 €  Friedhofsunterhaltungsgebühr (1-stellig) 

13,00 €  Grabbrief mit Friedhofssatzung (wird per Post zugesandt) 

gesamt:  2.338,00 € 
 
 Die Grabpflege SL wird mit dem Gebührenbescheid zur Beisetzung erhoben und in einer Stif-

tung vertraglich über die Friedhofsverwaltung gebunden. - Die Pflege der Staudenlage um-
fasst sämtliche gärtnerischen Arbeiten inkl. des Gießdienstes, eine Frühjahrs- und Sommerbe-
pflanzung sowie passenden Winterschmuck auf einer Pflanzfläche im Bereich der Grabanlage. 

 Für den individuellen Blumenschmuck steht eine Kranzablage (Blumenschmuck nach Trauer-
feier oder Beisetzung) und eine Ablagefläche in Form eines Hochbeetes zur Verfügung. 

Staudenlage 1 (SL1) 

 Es wird ein Nutzungsrecht an einem 2-stelligen Urnenwahlgrab 
in einer Staudenlage mit Gemeinschaftsgrabmal erworben. 

 Innerhalb der ausgesuchten Staudenlage besteht kein Anspruch 
auf einen bestimmten Grabplatz. 

 Das 2-stellige Urnenwahlgrab in einer Staudenlage ist nicht extra 
gekennzeichnet. 

 Das Grab ist verlängerbar. 
 

Staudenlage 1 (SL1) 
 

Staudenlage 2 (SL2) 

 Es wird ein Nutzungsrecht an einem 2-stelligen Urnenwahlgrab in 
einer Staudenlage mit Einzelgrabmal erworben. 

 Innerhalb der ausgesuchten Staudenlage besteht kein Anspruch 
auf einen bestimmten Grabplatz. 

 Es darf nur für ein liegendes Grabmal in den Maßen 40 cm x 35 
cm x 12 cm (Breite x Höhe x Stärke) entsprechender Antrag ge-
stellt werden. 

 Das Grab ist verlängerbar. 
            Staudenlage 2 (SL2) 
 
 

 Gebühren bei Grabverlängerung Urnenwahlgrabstätten durch Nachbeerdigung 
 

24,50 €  Verlängerung pro Jahr (1-stellig) 
142,50 €  Gruft graben und schließen (Urne) 

30,00 €  Wiederherrichten nach Beisetzung einer Urne 
18,00 €  Friedhofsunterhaltungsgebühr pro Jahr (1-stellig) 
13,00 €  Umschreibung einer Grabstätte 

 

102,50 €  Verlängerung Grabpflege A&P pro Jahr (Stiftung) 
38,00 €  Verlängerung Grabpflege SL pro Jahr (Stiftung) 
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 Gebühren bei Nutzungsrecht an einer zugewiesenen Urnenreihengrabstätte 
(Ruhefrist 20 Jahre - nicht verlängerbar) 

 

432,00 €  Urnenreihengrab (nur bei Sozialbestattungen) 
142,50 €  Gruft graben und schließen (Urne) 

30,00 €  Wiederherrichten nach Beisetzung einer Urne 
360,00 €  Friedhofsunterhaltungsgebühr 

13,00 €  Grabbrief mit Friedhofssatzung (wird per Post zugesandt) 

gesamt:  977,50 € 
 
 

 
 

 Gebühren bei Urnenbeisetzung in einer Baumgrabstätte 
(Ruhefrist 20 Jahre - Gemeinschaftsgrabmal 
nicht verlängerbar) 

 

739,50 €  Baumgrabstätte (Urne) 
142,50 €  Gruft graben und schließen (Urne) 
360,00 €  Friedhofsunterhaltungsgebühr 

gesamt:  1.242,00 € 
 
 Die Beisetzung findet innerhalb der Grabanlage der Reihe nach 

statt. Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Grabplatz. 
 

                Baumgrabstätte (BG) 
 

 Gebühren bei Urnenbeisetzung auf dem Anonymen Gemeinschaftsfeld 
(Ruhefrist 20 Jahre - Gemeinschaftsgrabmal - nicht verlängerbar) 

 

653,50 €  Platz im Anonymen Gemeinschaftsfeld (Urne) 
71,00 €  Gruft graben und schließen (Urne - Beisetzung ohne Angehörige) 

360,00 €  Friedhofsunterhaltungsgebühr 

gesamt:  1.084,50 € 
 
 
 
 

 Namenstafel für Gemeinschaftsgrabmal (Leistung) 
 

350,00 €  Namenstafel aus Bronze einschl. Befestigung für 20 Jahre (brutto) 
 
 
 
 

 Gebühren für die Bereitstellung der allgemeinen Friedhofseinrichtungen 
 

106,00 €  Abschiedsstunde im Abschiedsraum (auch am offenen Sarg) 
176,50 €  Benutzung des Abschiedsraums für eine Trauerfeier 
143,00 €  Benutzung der Elisabethkirche als Friedhofseinrichtung 
100,00 €  Benutzung der Elisabethkirche für Mitglieder der Ev.-Kirche 

18,00 €  Benutzung des Kühlraums (je Sarg und Tag - max. 54,00 €)  
 

(Zusammenfassung gemäß Gebührensatzung für den Friedhof in Trägerschaft der Ev.-Luth. Kirchengemein-
de Eidelstedt vom 1. Januar 2021) 


